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grösie Volumen ein, und wohl ist der Torf bis jezt

in Helsetien nicht anders als zur Heitzung der Wohn,

gcmächer-benuzt worden. (Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Die Cantonstagfatzung von Uri, an

die allgemeine helvetische Tag sat-

zung in Bern. 8. Bern, b. Stampft«.
>8c>l. S> 2«».

Zwar ist diese von Schmid, Vicepràsidenten der

Tag satzung, und Jauch und Z g r a g gen, Secr.

unterzeichnete Zuschrift, von Allorf im Cant.
Uri, am ersten August datirt: zuverläßigaber

tst sie nicht in Altorf und nicht im August gcschrie-

bm.... Sie kündigt sich als ein Gegenstük zu jener

Adresse der Negierungsbeamten des Cantons Waid»

statt.n für die Einheit der Republik an; ihre Vcr-

faster betheuren, daß sie und sie allein die

recht massigen Sprecher desVolkeS sind.

Bey den Lehren ihrer glorreichen Ahnen, und bey

ihrer Einsalt wollen sie bleiben. — Sie verstehen,

sagen sie, die h e u t i g e n R e d e n s a r t e n n t ch t

e i n m al ni e hr geschweige die dermaligen Staats.

Maximen, — Sie geben aber zu gleicher Zeit durch

diese Adresse selbst, den beste» Beweis, wie wohl

erfahren sie in rcvolutionaircr Rede» und Schreibe,

kunst sind. Dem Volke weis zu inachen, daß Frey,

heil, Religion, Zufriedenheit, Glük und Ruhe m i t

seiner e h m a l i g e n V e r f a ssn n g i d e n t ilch,
wie sie mit ihr vcrlvhren gegangen sind, mit ihr wie,

derkchren werden; ihm jede Plage des fremden Krie-

geS und der kläglichen drey Revolutionsjahre, als

Folgen der Einheit und einer Centralregierung dar.

Zustellen — dieß ist der große Hebel, womit man ein

unwissendes Volk — schwerlich in guter Absicht, und

schwerlich zu guten Zwecken — unschwer bearbeitet,

und tn seinem Namen zwar, aber w a h rlich
nicht für dasselbe (eher aber für Pfaffen und

für ein paar ehmalige Herrscherfamilicn) Sauverai-
nität und Unabhängigkeit reclamirt.

„Gestattet" — dieß ist der Inhalt gegenwärtiger

Zuschrift — „jedem Canton, der sich darnach

sehnt, seine eigne S o u v e r a i n i i ät, auf die

er nnvcrjährbare Ansprüche zu haben glaubt, und will
man dann in der Folge zu einer Art von

allgemein nützlichem Brüdervcrein nähere Bande
knüpfen, und eigene Verträge festsetzen, so geschehe

es auf einer Tagsatzung, wo z e d e r C a n k o n e t ne

gleiche Anzahl von Deputirten hinsendet,
die ihre nöthige Bewältigung nicht von einer Cen.
tralstelle — einzig von ihren Cantonen, erhalten mögen."

Petition der alten Landschaft, jezt
des Distrikts Sa neu, a» den Voll,
ziehu'ngs. und Gesetzgebungsrath
Helveliens, daß der Cant. Ober,
land mit Bern wieder vereinigt
werde. V o m zr. May i s ° i. 8. HBern)
S. 4.

„ Diese Petition — heißt es im Eingange — der
Vorsteher des Distrikts Sanen, wird zur Steuer der
Wahrheit zum Druck befördert, um diejenigen zurecht
zu weisen, die sich je willkürlich anmaßen möchten,
im Namen des oberländischcn Volks ohne Ausnahme,
oder der Landleute von Sanen insbesondere, entgegen«
gesezte Gesinnungen zu äusser», die denen getreuen,
festen Grundsätzen ihrer seligen Votältern nicht an-
gemessen wären! "

A n z e i g e.

Durch Subscription wird in her Dorfgemeinde
Langnau im Bezirk Ober-Emmenthal, Canton Bern,
eine Partieular-Schulc errichtet werden, in welcher
die jüngern Kinder tn den Anfangsgründen, die ältern
aber im Rechnen, Schreiben, Ortographie, Sitten-
lehre, Buchhaltung, Landwirthschaft, Geographie,
Natur, und Weltgeschichte, französischen Sprache und
im Singen, einen der Jugend angemessenen Unterricht
und Anleitung erhalten sollen, um so viel möglich gute
Bürger, Landwirlhe, Handelsmänner und Handwerker
zu erziehen. Die jährliche Besoldung dafür besteht in
freyer Wohnung, Erdreich zum Gemüspsianzen, und

400, und bey entsprechenden Fähigkeilen 500 Franken,
den 4ten Theil vierteljährlich zu entrichten. Die Liebha.
ber, welche die nöthigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu

besitzen glauben und gute Zeugnisse auszuweisen haben,
können sich auf Montag den i p. Wcinmonat Vormittag
um Uhr im Pfarrhause zu Langnau zum Examen
einsindc» ; — es wird aber keine Reise oder Taggeld
bezahlt. Sollte der erwünschte Fall eintreffen daß der
Lehrer ein Frauenzimmer in seinem Hause hätte, wel-
ches den Mädchen in den häuslichen und weibliche«
Arbeiten Anleitung geben könnte, so würde die Besol«

dung angemessen vermehrt werden. Wer nähere Aus«
kunst darüber verlangt, kann sich dey B. Lehmann,
Doctor ê«, anmelden.


	Kleine Schriften

